
emeiner
Maukh

ber derWhonauan derWchlag Drucken.
Crsttichenvon einem grossen Schlesinger Wagen / der

beladen ist mit Wem oderGüttern
Item vondergleichen ungeladenen Wägen / so in Un¬

garn nachWienn fahren
Itemvon einem Böhaimischen oder Schlawackischrn

Wagen er führ was erwölk
Item von einem gemeinen Traydt-odrr Wein Wagen
Item ein Pergstattcrvon rauchen Häuten oder Güt-

ter » «/vom Wagen
Itemvon einemSchlawacken oderBöhaimischenWa-

gen/so abgetödte Kälber oder Schaaffsührt/vom
Wagen

Item von einem Käß-Schmaltz-oder ButterWagen/
jedem - -

Item von einem Tüchler der auff den Marckt fährt/
von jedem Wagen - - -

Item ein Huetter/Siebler/oderEyßler/vom Wagen
Item von einem Ztvifel Wagen
Item von jedem Krautoder Rüben Wagen -

Z.

4-
z.
4.

4.

4.

z.

z.



Item wann einer Spensäu trägt/von jeder -
Item von einem Fußgehendcn was er trägt - i.
Item wann einer Gänß trägt/vonjeder
Item wann einer Hasen trägt / von jedem
Item von einemKalb
Item wann einer Küh anff den Marckt treibt / von

jedemStuck - - - .
Item voneinem Ochsen - - -
Item wann einer IndianischeStuck trägt/von jedem
Item von einemSchwein
Item von einem frembden der Schaaff treibt / vom

Stuck . . . -
Item von einem hiesigen Bürgerlichen Flcischhacker/

der Schaaff oder Lämbcr trcibt/vomStuck
Item ein Iud von einem Wagen / soKauffmans

Gütter/oder wie das Nahmen haben soll/führt 8.

i.
24

2.
I.
I.
2»

2.

I4

Terauff / so ist Unser gnadiMer Uefelch
hiemit/daß alle / und jede disem obstehenden Mauth
VcÄlgLl .gebührendt nachgeleben/sich imwenigisten

darwider setzen/Sie von Wienn auch niemandten/überdie ge¬
bühr/und obspecikcittc Maaß in ainigerley weise beschwüren
sollen . WaS aber in disemVeÄigsl specillcenit begriffen/
oder eingetragen werden können / Alldieweilen sich die Kauff-
mannschafften derzeitnochin vielerley veränden/balddise/bald
andere Wahr auff : und abkombt/ alß solle gleichesfahls von
allen und jeden Mauthbahren Güttern / so hierinnen nicht be-
nennt/oderkdnfftigönoch auffkommen möchtcn/diegebührende
Mauth / dem getreuen werth nach bezahlt / und entrichtet
werden. Darnach sich männiglich / so woll In r

alß

L



alß Ausländische zurichten / und wird hieran auch Unser gnä»
digster Willen und Mainung vollzogen . Geben in Uw
serer Statt Wien / den Fünfften Monats Tag Augusti/ ilü
SechzehenhundrrtVier und Viektzigsten/Unserer Reichedes
Römischen imAchten / desHungarischen. im Neunzehenden/
und desBöhaimbischen im Sibenzehenden Jahrn.

Gommillic » Domini Ele &i
Imperatoris in ConfiÜo»
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